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Wullersdorf, am 30.01.2026 
 
 

Betrifft: 
Jagdgenossenschaft Hetzmannsdorf 
Auszahlung der Jagdpachtanteile 2026 
 
 

K U N D M A C H U N G 
 

Gemäß § 37 Abs. 7 NÖ Jagdgesetz 1974 idgF, wird bekanntgegeben:  
 
Nach rechtskräftiger Bestimmung der Jagdpachtanteile kann der anteilige 
Jagdpacht 2026 für das  
 

Genossenschaftsjagdgebiet Hetzmannsdorf 
 

innerhalb der nächsten 6 Monate ab Kundmachungsdatum beim Obmann 
des Jagdausschusses Hetzmannsdorf, Herrn Helmut Fischer, 2041 
Hetzmannsdorf 9, zur Auszahlung gelangen. 
 
HINWEIS: 
 
Die Auszahlung von Bagatellbeträgen bis € 15,00 ist nur gegen persönliche 
Abholung möglich.  
 
Beträge über der Bagatellgrenze von € 15,00 können bei Bekanntgabe der 
Bankverbindung überwiesen werden. In diesem Falle müssen Spesen in Höhe 
von € 0,50 je Überweisungsanlass in Abzug gebracht werden. 
 
Im Sinne des Beschlusses der Jagdgenossenschaft Hetzmannsdorf vom 
13.05.2009 werden nicht abgeholte bzw. nicht zur Überweisung gelangte 
Beträge des Jagdpachtes 2026 für Zwecke der Landwirtschaft im 
Genossenschaftsjagdgebiet Hetzmannsdorf verwendet. 
 

 
Der Bürgermeister: 

 
 
 

Richard Hogl 
 


